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Einer der Ausblicke steht am Radweg zwischen Aidlingen und Gärtringen und gibt 
Hinweise auf das Schloss Deufringen

Die Landkreise Böblingen und 
Esslingen, die 17 an der Route lie-
genden Kommunen und der Ver-
band Region Stuttgart haben die 
Radroute gemeinsam entwickelt.
Radelnde jedes Alters können ab 
sofort die Kulturlandschaft zwi-
schen Heckengäu und Schön-
buch erleben. Möglich macht das 
die neu gestaltete Erlebnistour. 
Die Route führt durch vielseitige 
Landschaften in den Landkreisen 
Böblingen und Esslingen: Liebli-
che Flusstäler, majestätische Wäl-
der und weitläufige Wiesen erwar-
ten die Radelnden auf insgesamt 
über 100 Kilometern.
Die Farbe Rot leitet durch die Tour. 
Ausblicke und Infostationen ent-
lang des Wegs geben einen Ein-
blick in die Kulturgeschichte der 
Region und laden zum Mitmachen 
ein. Hier kann man frühere Formen 
der Landbewirtschaftung und his-
torische Handwerke nachempfin-
den. Bis 2024 war die Hauptroute 
der Erlebnistour als Museumsrad-
weg bekannt. Die Neukonzeption 
zur Erlebnistour entstand unter 
der Koordination des Verbands 
Region Stuttgart in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Böblingen und Esslingen sowie den 17 
an der Route liegenden Städten und Gemeinden. Plan auf Seite 3

Erlebnistour
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Allgemeine Notfallpraxis Sindelfingen
Klinikum Sindelfingen-Böblingen
(Arthur-Gruber-Straße 70, 71065 Sindelfingen)
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag:  18 bis 22 Uhr
Freitag:  16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage:  8 bis 20 Uhr

Allgemeine Notfallpraxis Herrenberg
Krankenhaus Herrenberg 
(Marienstraße 25, 71083 Herrenberg)
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und Feiertage:  10 bis 16 Uhr
Patienten können ohne telefonische Voranmeldung in die 
Notfallpraxis kommen.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und 
Feiertagen außerhalb der Sprechzeiten:
Kostenfreie Rufnummer Tel. 116 117
Montag bis Freitag  9 bis 19 Uhr: docdirekt
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte 
unter docdirekt.de.

Kinderärztlicher Notfalldienst

Kinder Notfallpraxis am Klinikum Böblingen:
(Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen)
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:  19 bis 22:30 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage: 8:30 Uhr bis 22 Uhr.
Zentrale Notfallrufnummer: 116 117 (Anruf ist kostenlos)

Augenärztlicher Notdienst

Augen Notfallpraxis Stuttgart
Notfallpraxis am Katharinenhospital
(Kriegsbergstrraße 60, 70174 Stutgart)
Zentrale Notfallrufnummer: 116 117 (Anruf ist kostenlos)

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst erfragen Sie 
bitte im Notfall über Tel. 01801 116 116 (0,039 €/Min.)

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Am Wochenende, 17./18. August 2024, hat die Praxis Tania 
Ramirez, Keilbergstraße 29, Böblingen, Tel. 07031/289000 
für Hunde, Katzen und Heimtiere, falls der Haustierarzt 
nicht erreichbar ist (telefonische Voranmeldung ist un-
bedingt erforderlich), Bereitschaftsdienst.
Der Notdienst-Kalender ist jederzeit abrufbar unter 
www.kleintiernotdienst-bb.de.

Tierrettung

Tierrettung - Schönbuch e.V.
Notruf: 01573 44 49 730

Apothekenbereitschaftsdienst

Bereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
(24-Stunden-Dienst)
- Donnerstag, 15. August 2024
Apotheke am Bahnhof, Bahnhofstraße 17, Herrenberg
- Freitag, 16. August 2024
Markt-Apotheke, Hauptstraße 1, Gärtringen
- Samstag, 17. August 2024
Gäu-Apotheke, Sindlinger Straße 25, Gäufelden (Nebringen)
- Sonntag, 18. August 2024
Römer-Apotheke, Hemmlingstraße 20, Herrenberg (Kuppingen)
- Montag, 19. August 2024
Apotheke Aidlingen, Badstraße 2, Aidlingen
- Dienstag, 20. August 2024
Schwarzwald-Apotheke, Nagolder Straße 27, Herrenberg
- Mittwoch, 21. August 2024
Sonnen-Apotheke, Grabenstraße 62 B, Gärtringen
Keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben.

Ambulante Krebsberatungsstelle
Beratung und Unterstützung für krebskranke Menschen 
und ihre Angehörigen
71032 Böblingen, Landhausstr. 58
Tel. 07031 / 2165-11
info@diakonie-boeblingen.de
www.edivbb.de
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Herausgeber:  Gemeinde Aidlingen

Druck und Verlag: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, 
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot, www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: Bürgermeister Ekkehard Fauth, 71134 Aidlingen, 
Hauptstraße 6, oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Fragen zur Zustellung: G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0, info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, abo@nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-lesen.de

WochenmarktWochenmarktWochenmarktWochenmarktWochenmarktWochenmarktWochenmarktWochenmarktWochenmarkt
Jeden Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr auf dem Rathausplatz

Obst, Gemüse, Eier
Linsen, Nudeln, Mehle, Trockenfrüchte, Gewürze, Kaffee, Olivenöl, Seifen
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Mit dem Förster durch den Wald
Am Dienstag, den 30. Juli, sind wir, 
sechs Kinder, zusammen mit dem 
Förster Thomas Widmayer, seinem 
Hund Kim und dem Jugendreferen-
ten Jo Rätz durch den Wald gelau-
fen.
Zuerst sind wir zu einer riesigen, ur-
alten Eiche gegangen. Die Eiche ist 
ungefähr 300 Jahre alt und ein Na-
turdenkmal. Das bedeutet, sie ist be-
sonders geschützt und super wich-
tig für die Natur.
Von der Eiche aus hat uns Herr Wid-
mayer durch den Wald zu einem 
Hochsitz geführt. Da durften wir alle 
hochklettern! Herr Widmayer hat uns 
viele spannende Dinge über das Ja-
gen erzählt und wie man Rehe und 
Wildschweine in die Nähe des Hoch-
sitzes lockt.
Während wir unterwegs waren, durf-
te immer abwechselnd ein Kind den 
Hund Kim an der Leine führen.
 Das war echt cool! Am Ende mussten wir noch Knochen, Federn und ande-
re Sachen im Wald finden. Das hat total viel Spaß gemacht!
Wenn ihr nächstes Jahr mitmachen wollt, schaut einfach im Sommerferienprogramm in den Aidlinger Nachrichten nach.
Von Hannah und Thomas Lauer

Sommerfer ienprogramm Aidlingen 2024
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde

Aidlingen

Landkreis

Böblingen

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl
des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin
Wegen Ablauf der Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters
wird die Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin der
Gemeinde Aidlingen, Hauptstraße 6, 71134 Aidlingen notwen-
dig.

Die Wahl findet statt am Sonntag, dem 29.09.2024.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen er-
halten hat. Entfällt auf keine Person mehr als die Hälfte der
gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl zwischen den zwei
Personen statt, die bei der ersten Wahl die höchsten Stim-
menzahlen erhalten haben; bei gleichen Stimmenzahlen ent-
scheidet das Los.

Eine erforderlich werdende Stichwahl findet statt
am Sonntag, dem 20.10.2024.

Bei der Stichwahl ist gewählt, wer die meisten gültigen Stim-
men erhalten hat; bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet
das Los.

Die Amtszeit des gewählten Bürgermeisters / der gewählten
Bürgermeisterin beträgt 8 Jahre.

Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des
Grundgesetzes sowie Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürger), die am
Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens
drei Monaten in der Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen
und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Diese werden
von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen und
können wählen. Der Bürgermeister ist berechtigt, vom Unions-
bürger zur Feststellung seines Wahlrechts einen gültigen
Identitätsausweis sowie eine Versicherung an Eides statt mit
der Angabe seiner Staatsangehörigkeit zu verlangen.

Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis

Wahlberechtigt sind die vorstehend genannten Personen
auch dann, wenn sie in keiner Gemeinde in der Bundesrepub-
lik Deutschland eine Wohnung haben, sich am Wahltag aber
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde gewöhnlich
aufhalten. Diese Wahlberechtigten werden nur auf Antrag in
das  Wählerverzeichnis  der  Gemeinde  eingetragen. Mit
dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Woh-
nung zu versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung be-
antragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er
nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei
Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde
haben wird.

Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Weg-
zug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Ver-
änderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre
Hauptwohnung begründen, sind mit der Rückkehr wahlbe-
rechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahl-
tag noch nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde woh-
nen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, werden nur
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.

Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmelde-
gesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag
in  das Wählerverzeichnis  eingetragen. Dem schriftlichen
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Uni-
onsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung
(KomWO) beizufügen.

Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen
Erklärungen hält das Bürgermeisteramt  Aidlingen,
Hauptstraße 6, 71134 Aidlingen bereit.

Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden
und – ggf. samt der genannten Erklärungen und eidesstattli-
chen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum
Sonntag 08.09.2024 beim Bürgermeisteramt  Aidlingen,
Hauptstraße 6, 71134 Aidlingen eingehen.

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30
KomWO gilt entsprechend.

Ort, Datum

Aidlingen, 14.08.2024

Bürgermeisteramt

Ekkehard Fauth, Bürgermeister
Unterschrift, Amtsbezeichnung
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Bericht der öffentlichen Gemeinderats- 
sitzung vom 23.07.2024
1.  Barrierefreie Bushaltestellen
Das Personenbeförderungsgesetz schreibt vor, dass alle Halte-
stellen in Deutschland barrierefrei ausgebaut sein müssen. Es ist 
vorgesehen, dass im Jahr 2024 und 2025 acht Bushaltestellen 
im Gemeindegebiet barrierefrei umgebaut werden sollen. Der 
Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom 16.05.2024 die Ver-
waltung ermächtigt, die Arbeiten für den barrierefreien Umbau 
der Bushaltestellen zu vergeben, sofern das Submissionser-
gebnis im Rahmen von ca. +10 % des Kostenanschlags liegen 
würde. Bei der Submission der öffentlichen Ausschreibung am 
23.05.2024 wurde lediglich ein Angebot eingereicht. Das An-
gebot lag mit 831.814,47 € um rund 80 % über dem Kosten-
anschlag von 463.701,91 €. Die Ausschreibung wurde deshalb 
aufgehoben.
Es wurde zwischen der Verwaltung und dem ausschreibenden 
Ingenieurbüro vereinbart, dass die Ausschreibung mit einer be-
schränkten Ausschreibung wiederholt wird. Es wurden vier ge-
eignete Firmen direkt angesprochen und die Ausschreibungs-
unterlagen an diese Firmen versandt. Bei der Submission am 
27.06.2024 wurden vier Angebote eingereicht.
1.   Fa. Friedrich Rebmann GmbH & Co. KG, 
 Schönaich  643.144,58 € brutto
2.  Bieterin 2   756.003,16 € brutto
3.  Bieterin 3   773.587,47 € brutto
4.  Bieterin 4   811.941,50 € brutto
Das preiswerteste Angebot wurde von der Firma Friedrich Reb-
mann GmbH & Co. KG aus Schönaich eingereicht. Die Angebots-
summe liegt bei 643.144,58 € brutto und somit um 179.422,67 €, 
bzw. 38,70 % über dem Kostenanschlag des durch das planen-
de Ingenieurbüro ausgefüllte Leistungsverzeichnisses.
Für die gesamte Maßnahme muss mit Gesamtkosten von ca. 
725.000 € inkl. MwSt. einschließlich Nebenkosten (Honorare, 
Vermessung usw.) gerechnet werden. Für die Maßnahme liegt 
ein bewilligter Förderbescheid über 358.889,21 € vor. Der Eigen-
anteil würde somit ca. 366.000 € betragen. Nach Rücksprache 
mit dem Fördergeber können die vorhandenen Festbeträge der 
Förderung bis zum Maximalbetrag der Fördergrenze ausge-
schöpft werden. Es kann daher mit einer geringfügig höheren 
Förderung gerechnet werden. Die endgültige Förderhöhe wird 
allerdings erst mit dem Schlussverwendungsnachweis durch 
den Fördergeber festgelegt.
Um Kosten einzusparen, wird seitens der Verwaltung vorgeschla-
gen, die Bushaltestellen Buchhaldenschule und Sonnenberg-
schule mit den derzeitigen Rahmenbedingungen zurückzustellen 
und nicht umzubauen. Die Bushaltestellen Buchhaldenschule 
und Sonnenbergschule werden überwiegend für den Schüler-
verkehr genutzt und sind ansonsten nicht in das Streckennetz 
eingebunden. Durch die Zurückstellung dieser beiden Bushalte-
stellen könnten ca. 105.000 € an Baukosten eingespart werden. 
Der Eigenmittelbedarf würde sich um ca. 53.000 € verringern. 
Der Eigenanteil der sechs daraufhin noch umzubauenden Bus-
haltestellen würde dann ca. 310.000 € betragen.
Hier war der Gemeinderat nach reger Aussprache der Auffas-
sung, dass die Haltestellen an den beiden Schulen wichtig seien 
und deshalb barrierefrei umgebaut werden sollten. Stattdessen 
wird auf den barrierefreien Umbau der beiden Haltestellen Ecke 
Calwer Straße/Kepler Straße verzichtet (bei 1 Gegenstimme und 
1 Enthaltung).

2.  Wasserversorgung der Gemeinde
 - Vergabe Sicherungsmaßnahmen
Zur Verbesserung des Objektschutzes der Wasserversorgung 
müssen die Außentüren erneuert werden. Die Verwaltung hatte 
hierzu drei Angebote eingeholt. Die Wasserversorgung schlägt 
vor, die Türen ohne Montage zu bestellen und die Montage 
durch Mitarbeiter der Wasserversorgung durchführen zu lassen, 
um Mittel einzusparen. Die einzige Firma, die die Lieferung der 
Türen ohne Montage anbietet, ist die Firma Huber Technology 
zum Preis von 55.805,00 €. Der Gemeinderat vergab den Auf-
trag einstimmig an die Firma Huber Technology.

3.  Wasserversorgung der Gemeinde
 - Austausch von Förderpumpen am Kasparsbrunnen
Im Kasparsbrunnen sind zwei Förderpumpen verbaut. Eine da-
von ist defekt und kann wirtschaftlich nicht repariert werden (die 

Reparaturkosten liegen nahe am Neupreis). Beim Austausch der 
defekten Pumpe ist es aus Sicht der Wasserversorgung sinn-
voll, auch die zweite (noch) intakte Pumpe zu tauschen. Diese 
ist bereits 25 Jahre alt und hat einen schlechten Wirkungsgrad. 
Die jährlichen Stromkosten der Bestandspumpen betragen pro 
Pumpe ca. 7.000 €, bei Austausch der alten Pumpen gegen neue 
effiziente Pumpen kann je Pumpe jährlich ca. 1.330 € eingespart 
werden. Somit würde sich der Austausch der noch intakten Pum-
pe in 7,02 Jahren amortisieren (9.337,93 € / 1.330,-€). Der Ver-
waltung liegen einige Angebote für Pumpen vor, allerdings unter-
scheiden diese sich beim Wirkungsgrad und der Lieferzeit. Die 
Verwaltung empfahl daher die wirtschaftlichste Lösung, dies ist 
eine Pumpe der Fa. Speck zu einem Bruttopreis von 9.556,53 €  
und Lieferzeit von 2 Wochen, Lieferant ist Fa. Höpfner GmbH. 
Hierbei entstehen Mehrkosten zum günstigsten Angebot von rd. 
1.400 €.
Die Wasserversorgung empfahl die Beschaffung von zwei Pum-
pen zum Preis von 18.675,86 €. Daraus ergäben sich nachfol-
gende Vorteile:
-  Nur ein Arbeitseinsatz für die Anpassung der Hydraulik, Flie-

senarbeiten und Elektroanschluss
- Höhere Betriebssicherheit
-  Kosten für den Austausch der zweiten noch intakten Pumpe 

haben sich nach acht Jahren amortisiert
Eine Gemeinderätin hinterfragte, ob bei dem hohen Strom-
verbrauch über PV-Anlagen nachgedacht wird. Frau Rennert 
bestätigte, dass die Wasserversorgung aktuell an der Prüfung 
ist, es muss sich aber auch mit Blick auf die Stromabnahme 
lohnen.
Nach Klärung der Fragen vergab der Gemeinderat den Pumpen-
tausch beider Pumpen einstimmig an die Firma Höpfner GmbH.

4.  Kommunales Starkregenmanagement
 - Vergabe
Herr Dürr führte in das Thema ein. Heftige Starkregenereig-
nisse in den letzten Jahren haben uns gezeigt: Unwetterartige 
Niederschläge können überall im Land und auch abseits von 
größeren Flüssen zu dramatischen Überschwemmungen füh-
ren. Zur Ergänzung von Hochwassergefahrenkarten aus Fluss-
hochwässern bilden Starkregengefahrenkarten die Risiken von 
Niederschlägen und das Abfließen zu den Gewässern ab. Stark-
regengefahrenkarten sind ein Instrument der Gefahrenabwehr, 
um potentielle Auswirkungen eines Starkregens abschätzen und 
die durch solche Ereignisse auftretenden Gefahren minimieren 
zu können. Diese Karten werden durch Ingenieurbüros auf der 
Basis von detaillierten hydraulischen Simulationen erstellt. Die 
Karten zeigen Überflutungstiefen und Fließgeschwindigkeiten 
für verschiedene Regenmengen. Sie enthalten Hinweise für An-
lieger und enthalten Informationen für die Planungsgrundlagen 
der Gemeinde.
Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Erstellung von 
Starkregengefahrenkarten mit 70 % der Kosten. In Zusammen-
arbeit mit dem Landratsamt Böblingen wurde eine Ausschrei-
bung zur Erstellung von Starkregengefahrenkarten für das Ge-
meindegebiet Aidlingen einschließlich der Ortsteile erstellt. Die 
Ausschreibung wurde an drei geeignete Ingenieurbüros ver-
sandt. Bis zum Bewerbungsschluss wurden zwei Honorarange-
bote eingereicht.
1.  Ing.-Büro Winkler & Partner, Stuttgart    62.925,77 €
2.  Büro 2          119.196,75 €
Aufgrund des deutlich besseren Angebotes soll das Ingenieur-
büro Winkler & Partner aus Stuttgart den Auftrag zur Erstellung 
der Starkregengefahrenkarten im Gemeindegebiet von Aidlingen 
erhalten. Auf Grundlage des Angebotes des Ing.-Büros Winkler 
& Partner, Stuttgart wurde am 16.05.2024 beim Regierungsprä-
sidium Stuttgart ein Förderantrag gestellt. Am 12.06.2024 wurde 
der Förderantrag genehmigt.
Als Zuwendungsbetrag wurden durch das Land Baden-Würt-
temberg 44.200 € genehmigt. Der Restbetrag von 18.725,77 € 
muss von der Gemeinde Aidlingen aufgewendet werden.
Eine Gemeinderätin hinterfragte, ob eine solche Planung nur 
Gefahrenstellen markiert, oder ob der Plan auch Hinweise bein-
haltet. Herr Dürr führte aus, dass auch Hinweise enthalten sind, 
um die Umsetzung müssen sich die Anwohner selbst kümmern. 
Herr Fauth verwies auf die damals durchgeführte Flussbettun-
tersuchung. Diese enthielt sowohl Hinweise für die Anwohner 
wie auch Maßnahmen für die Gemeinde.
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Ein Gemeinderat hinterfragte, ob es sich um alle drei Phasen 
handelt, sonst wäre das Angebot sehr teuer. Herr Dürr erwiderte, 
dass sich das vorgelegte Angebot auf alle drei Phasen bezieht 
(Risikogefahrenkarte, Analyse und Risikomanagement).
Ein Gemeinderat wollte wissen, ob die Planung bei der Ge-
markungsgrenze endet, insbesondere mit Blick nach Gechin-
gen und Ehningen. Herr Dürr führte aus, dass von Gechingen 
kommend das meiste Wasser über den Fluss und dann über die 
Hochwassergefahrenkarte abgebildet wird. Die Planung ist aber 
mit dem Landratsamt abgestimmt, die Ausschreibung wurde 
über das Landratsamt veranlasst, sodass davon ausgegangen 
werden kann, dass das Landratsamt eine gemarkungsübergrei-
fende Planung anstrebt.
Nach Klärung aller Fragen vergab der Gemeinderat bei drei Ge-
genstimmen den Auftrag an das Ingenieurbüro Winkler & Partner

5.   Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Gewerbe-
gebiet Aidlingen, Neufassung 2. Änderung“

 -  Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung gem. 
§ 4a Abs. 3 BauGB

Bürgermeister Fauth führte aus, dass die Firma REWE am be-
stehenden Standort einen Ersatzneubau erstellen möchte, der 
moderne und barrierearme Einkaufsmöglichkeiten gewährleis-
ten soll. Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte Herr Heucke-
roth vom Ingenieurbüro Roosplan begrüßt werden.
Durch die erforderliche größere Verkaufsfläche ist die Anpassung 
des bestehenden Bebauungsplans notwendig und statt einer ge-
werblich nutzbaren Fläche ein Sondergebiet auszuweisen.
Der Bebauungsplanentwurf lag im Zeitraum vom 07.03.2024 bis 
12.04.2024 öffentlich aus, bzw. wurden in dieser Zeit die Be-
hörden gebeten, ihre Stellungnahme abzugeben. Die eingegan-
genen Anregungen wurden durch das beauftragte Planungsbü-
ro Roosplan mit einem Abwägungsvorschlag versehen. Nach 
der Abwägung aller Belange untereinander und gegeneinander 
kann der Entwurf festgestellt und die erneute öffentliche Aus-
legung durchgeführt werden. Die erneute öffentliche Auslegung 
wird aufgrund der Verlegung der Fläche für Versorgungsanlagen 
nach der Durchführung der öffentlichen Auslegung notwendig. 
Die Verlegung geht auf die Absprachen zwischen Architekten für 
das Gebäude mit dem Leitungsträger zurück, welche nun ab-
schließend getroffen sind.
Ein Gemeinderat erkundigte sich, dass in der ursprünglichen 
Entwurfsplanung einige Bäume auf dem Parkplatz eingezeich-
net und abgesprochen waren, in der aktuellen Vorlage seien we-
niger enthalten. Herr Heuckeroth bestätigte, dass sich an der 
Anzahl der Bäume nichts geändert habe.
Ohne weitere Aussprache beschloss der Gemeinderat einstim-
mig, die eingegangenen Stellungnahmen entsprechend dem 
Vorschlag des Ingenieurbüros Roosplan zu behandeln und 
die Öffentlichkeit erneut zu beteiligen (s. auch Amtsblatt vom 
07.08., Seite 4 und 5).

6.  Waldwichtel Waldkindergarten
 -  Umzug an den neuen Standort / Kostenbeteiligung der 

Gemeinde
Zwei Gemeinderäte erklärten sich vorsorglich für befangen und 
begaben sich in den Zuschauerbereich. Frau Rennert führte in 
den Sachverhalt ein. Bereits Anfang des Jahres hatte die Verwal-
tung den Gemeinderat bzw. den Ortschaftsrat informiert, dass der 
aktuelle Standort des Waldkindergartens in Zukunft nicht beste-
hen kann. Die Gemeinde ist daher derzeit mit dem Landratsamt 
und einer Architektin für den Bauantrag im Gespräch über einen 
neuen Kindergartenstandort. Dieser soll nach Möglichkeit neben 
dem „Pump Track“ wenige Meter neben dem bisherigen Standort 
sein. Hintergrund ist, dass der Waldkindergarten im Wald Aufent-
haltsplätze hat, die dieser gern behalten würde.
Bevor der Bauantrag gestellt werden kann, muss der Gemeinde-
rat dem Standort Flurstück 1206 sowie Anteile des Bolzplatzes 
zustimmen. Die Flächen sind derzeit verpachtet. Der Pächter ist 
einverstanden, das Grundstück freizugeben. Sofern noch Ertrag 

auf der Wiese ist, könnte eine Rechnung des Saatguts auf die 
Gemeinde Aidlingen zukommen.
Des Weiteren fehlen dem Waldwichtelkindergarten die finan-
ziellen Mittel für den Bauantrag und die notwendige Terrasse 
(dauerhafter Aufenthaltsort). Nach Rücksprache mit dem Wald-
kindergarten würde sich die Elternschaft bei der Außenanlage 
stark beteiligen, etwaige Kosten zur Herstellung dieser, würde 
sich regulär im Haushaltsplan 2025 befinden. Die Kosten der 
Architektin für den Bauantrag belaufen sich laut Angebot auf rd. 
1.700 €. Ein Kostenvoranschlag für die Erstellung einer Terrasse 
aus dem Jahr 2022 belief sich auf rd. 30.000 €, ein aktuelles 
Angebot liegt der Gemeindeverwaltung noch nicht vor. Da die 
Terrasse der Hauptaufenthaltsort ist, sollte diese zusammen mit 
dem neuen Bauwagen hergestellt werden, um das Domizil des 
Waldkindergartens zu erneuern.
Nach Rücksprache mit Frau Barbov, könnte das Allgemeinbud-
get in Höhe von 30.000 € hierfür herangezogen werden. Auf die-
sem befinden sich aktuell noch 29.523,53 €. Der Restbestand 
der Mittel wäre über andere Maßnahmen abzudecken, die die 
Gemeinde Aidlingen in diesem Jahr nicht umsetzen kann.
Eine Gemeinderätin wollte wissen, ob der Bolzplatz verlegt werden 
müsse. Dies ist nach Auffassung der Verwaltung nicht der Fall.
Ein Gemeinderat wollte wissen, worauf sich der Waldabstand 
bezieht. Herr Koch führt aus, dass es hierbei um Aufenthalts-
räume aller Art gehe. Reine Lagerräume wären nicht betroffen, 
sobald es sich aber um Büros und Aufenthaltsräume handelt, 
muss der Waldabstand eingehalten werden. Des Weiteren er-
kundigte sich dieser Gemeinderat, ob ein Rückbau/Abriss des 
bestehenden Kindergartens erfolgen muss. Frau Rennert bestä-
tigte diese Vermutung, da das Grundstück nicht in Gemeinde-
hand liegt, ist ein Rückbau in jeden Fall notwendig.
Der Gemeinderat beschloss daraufhin bei zwei Gegenstimmen, 
die Fläche 1206 sowie anteilig die Fläche 1207 dem Waldkinder-
garten als Flächen ohne Erhebung einer Pacht zur Verfügung 
zu stellen. Außerdem beschloss der Gemeinderat eine Kosten-
beteiligung für die Architektenleistung des Bauantrags und die 
Verwaltung wurde beauftragt, ein Angebot für die Terrasse ein-
zuholen.

7.  Bekanntgaben/Verschiedenes
Eine Gemeinderätin erkundigte sich nach den aktuellen Unter-
bringungszahlen der Geflüchteten. Herr Koch konnte ad hoc 
den aktuellen Stand nicht exakt wiedergeben. Derzeit hat die 
Gemeinde bereits rund die Hälfte der auszunehmenden Ge-
flüchteten für dieses Jahr untergebracht, sofern die Zahl zum 
Jahresanfang im Laufe des Jahres nicht korrigiert wird.
Ein Gemeinderat wollte sich zum Thema Windkraftstandorte er-
kundigen, dieses Thema findet sich aber kommende Woche auf 
der Agenda der Gemeindeverbandsversammlung wieder.
Des Weiteren merkte ein Gemeinderat an, dass die Karte zum 
Thema Freifeldphotovoltaik der Region Stuttgart veröffentlicht 
wurde. Keine der angemeldeten Flächen der Gemeinde Aidlin-
gen ist darauf berücksichtigt? Gibt es bereits Rückmeldung von 
der Region? BM Fauth erwiderte, dass ihm eine solche Karte 
noch nicht bekannt ist und keine Information seitens des Ver-
bands der Region Stuttgart vorliegt. Er wird Kontakt aufnehmen 
und nachhaken.
Ein Gemeinderat erkundigte sich in der Angelegenheit Con-
tainerstellplatz für Geflüchtete. Der alte Gemeinderat hatte als 
Standort den Verkehrsübungsplatz beschlossen; zwischen-
zeitlich hatte die Verwaltung geplant, den Standort auf den 
geschotterten Platz bzw. die Wiese direkt neben dem Ver-
kehrsübungsplatz zu verlegen. Er wollte wissen, ob es hier-
zu nochmal einen Beschluss des neuen Gemeinderats gäbe.  
Bürgermeister Fauth teilte mit, dass der Beschluss des (alten) 
Gemeinderats hinsichtlich Verkehrsübungsplatz nach wie vor 
wirksam ist und seines Erachtens der Schotterparkplatz angren-
zend an den Verkehrsübungsplatz von dem Gemeinderatsbe-
schluss abgedeckt wurde.

DENKE AN DIE UMWELT!
Wirf nichts auf Straßen und Plätze, benutze den Mülleimer

Grafik: NataliPopova/iStock/Getty Images Plus

Wirf nichts auf Straßen und Plätze,
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Die Gemeinde Aidlingen steht für ein viel-
fältiges Angebot in Krippe, KiTa und Schul-
kindbetreuung! 
Sie als unsere neue fachliche Leitung ste-
hen für den Betrieb und die Entwicklung 

unserer Kinderbetreuungsangebote für Kinder vom Krippen-
alter bis zum Übergang in die weiter führende Schule.
Sie sind „das Gesicht“ der Kindertagesbetreuung! Dann sind 
Sie bei uns am rechten Platz!
Wir suchen Sie in Vollzeit als:

Fachliche Leitung Bildung und Betreuung
(m/w/d) in Elternzeitvertretung

Ihre Aufgaben sind insbesondere:
• Sie verantworten und koordinieren den rechtssicheren 

Betrieb unserer sieben kommunalen Kindertageseinrich-
tungen und der beiden Schulkindbetreuungsangebote

• Sie sorgen für pädagogische und betriebliche Qualitäts-
standards und unterstützen die unterschiedlichen päda-
gogischen Profile unserer KiTas sowie der Schulkind be-
treu ungs   angebote

• Sie ändern und passen die Konzeptentwicklung an die 
Bedarfe an

• Sie haben die Dienst- und Fachaufsicht über die sieben 
Kindergartenleitungen und die zwei Grundschulbetreu-
ungsleitungen. Das pädagogische Personal ist ihnen ent-
sprechend unterstellt

• Sie verantworten die Personalgewinnung und Personal-
entwicklung

• Sie übernehmen die Trägeraufgaben für die Kindertagesein-
richtungen, wie z. B. die jährliche, örtliche Bedarfsplanung

• Sie sind Ansprechpartner*in für die Belange der Kinder-
betreuung in der Gemeinde

• Sie übernehmen die in diesem Fachbereich anfallenden 
Verwaltungsaufgaben in enger Zusammenarbeit mit allen 
Ämtern und Fachbereichen der Gemeinde

• Sie verantworten gemeinsam mit dem Bürgermeister die 
Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereichs

Ihr Profil:
• Sie bringen ein abgeschlossenes Studium der Sozialwis-

senschaften, früh kindlicher Bildung oder Sozialpädagogik 
mit oder haben eine qualifizierte Ausbildung als päd. Fach-
kraft mit Zusatzqualifikation in Organisation und Führung

• Sie bringen mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung 
aus dem Berufsfeld der Frühpädagogik mit

• Sie kennen die rechtlichen Vorgaben für den Betrieb von 
Kindertageseinrichtungen und der Schulkindbetreuung

• Sie arbeiten konzeptionell, können strategisch planen 
und Herausforderungen managen

• Sie sind vertraut mit den bestehenden Fördermöglichkei-
ten und bringen gute PC-Anwenderkenntnisse mit

• Sie verfügen über ein sicheres Auftreten und können die 
Anliegen des Fachbereichs in den Gremien und der Öf-
fentlichkeit professionell vertreten

Wir bieten:
• Einen für die Dauer der Elternzeit befristeten Arbeitsvertrag
• Eine tarifliche Anstellung nach EG 11 TVöD (bei Vorliegen 

der entsprechenden Voraussetzungen)
• Ein vielseitiges, abwechslungsreiches und interessantes 

Aufgabengebiet
• Eine ergänzende Altersvorsorgemaßnahme durch die Zu-

satzversorgungskasse
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung auf 
dem Online-Portal auf unserer Homepage!
www.aidlingen.de/rathaus/stellenausschreibungen-der-gemeinde
Für nähere Auskünfte steht Ihnen gerne unser Hauptamtslei-
ter Herr Koch (Tel: 07034/125-210) sowie Frau Barbov (Stel-
leninhaberin) Tel: 07034/125-235 (j.barbov@aidlingen.de) zur 
Verfügung

Für unseren 3-gruppigen 
Kindergarten im Hinterhag 
in Aidlingen suchen wir ab 
sofort eine

Päd. Fachkraft (Erzieher, Kinderpfleger  
sowie pädagogische Fachkraft  

gem. § 7 KitaG m/w/d)
mit 60–80 % zur Verstärkung im Ü3 Bereich. Der Kindergar-
ten bietet Platz für drei Kindergartengruppen mit 60 Kindern 
und täglichen Öffnungszeiten von 7:30-14:00 Uhr.

Aufgabenbereich:
• Bildung und Erziehung von Kleinkindern von 3 bis 6 Jahren
• pädagogische Alltagsgestaltung und Mitorganisation ei-

ner Kindergruppe im Team (max. 25 Kinder)
• Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern
• Eingewöhnungen nach dem peer group Eingewöhnungs-

modell (in Anlehnung an das Berliner und Münchener Ein-
gewöhnungsmodell)

• Führen von Elterngesprächen als Bezugserzieherin
• Beobachtung und Dokumentation in Form von Portfolio-

arbeit
• Förderung der Kinder durch Angebote und Impulse
• Mitgestaltung von Festen, Elternaktivitäten, Elternaben-

den usw.

Wir wünschen uns von Ihnen:
• päd. Fachkraft (Erzieher, Kinderpfleger sowie pädagogi-

sche Fachkräfte gem. § 7 KitaG m/w/d)

Wir bieten Ihnen:
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• einen abwechslungsreichen, kreativen, naturnahen und 

anspruchsvollen Arbeitsplatz
• Raum für eigenverantwortliches und selbstständiges 

Arbeiten und die Ausgestaltung eigener Schwerpunkte in 
Bezug auf die Konzeptionen der Gemeinde Aidlingen

• Individuelle Fortbildungsmöglichkeiten.
• Personalbesetzung über dem Mindestpersonalschlüssel 

des KVJS, nach Standard des ev. Landesverbandes
• leistungsgerechte Vergütung nach persönlicher Qualifika-

tion nach Entgeltgruppe S4 (z. B. Kinderpfleger/in) bzw. 
S8a (z. B. Erzieher/in) TVöD

• Alle im TvöD Sue vorgesehenen Annehmlichkeiten wie 
Regenerationstage, Altersvorsorge über die Zusatzver-
sorgungskasse, Jahressonderzahlung …

• Attraktive Angebote und Vergünstigungen über corporate 
benefits

Für nähere Auskünfte steht unsere Kindergartengesamtlei-
terin, Frau Barbov (Tel. 07034/125-235), gerne zur Verfügung.
Haben Sie Lust, mit uns die Kinder der Gemeinde Aidlingen 
in ihrer Entwicklung zu unterstützen?
Dann bewerben Sie sich auf dem Online-Portal auf unserer 
Homepage https://www.aidlingen.de/rathaus/stellenaus-
schreibungen-der-gemeinde

bei Staubildung freihalten!

Rettungsgasse
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Für unser 4-gruppiges 
Ganztageshaus in Dachtel 
mit 3 Kindergartengruppen 
und einer Krippengruppe 
suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

Päd. Fachkraft (Erzieher, Kinderpfleger  
sowie pädagogische Fachkräfte  

gem. § 7 KitaG m/w/d)

im Umfang von 80 % im Ü3-Bereich

Für unseren Kindergarten Dachtel ist ein Neubau geplant. Du 
könntest beim Umzug mit dabei sein und diesen mitgestal-
ten.

Aufgabenbereich:
• Spaß an der Arbeit mit den Kindern haben
• Bildung und Erziehung von Kindern von 3 bis 6 Jahren
• pädagogische Alltagsgestaltung und Mitorganisation ei-

ner Kindergruppe im Team (max. 25 Kinder)
• Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern
• Eingewöhnungen nach dem peer group Eingewöhnungs-

modell (in Anlehnung an das Berliner und Münchener Ein-
gewöhnungsmodell)

• Führen von Elterngesprächen als Bezugserzieherin
• Beobachtung und Dokumentation in Form von Portfolio-

arbeit
• Förderung der Kinder durch Angebote und Impulse
• Mitgestaltung von Festen, Elternaktivitäten, Elternaben-

den usw.

Wir wünschen uns von Ihnen:
• Pädagogische Fachkraft (Erzieher, Kinderpfleger sowie 

pädagogische Fachkräfte gem. § 7 KitaG m/w/d); Fach-
kraft im Anpassungslehrgang

Wir bieten Ihnen:
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• einen abwechslungsreichen, kreativen, naturnahen und 

anspruchsvollen Arbeitsplatz und damit verbunden die 
Chance auf eine neue berufliche Herausforderung

• Raum für eigenverantwortliches und selbstständiges Ar-
beiten und die Ausgestaltung eigener Schwerpunkte in 
Bezug auf die Konzeptionen der Gemeinde Aidlingen

• Individuelle Fortbildungsmöglichkeiten
• Personalbesetzung über dem Mindestpersonalschlüssel 

des KVJS, nach Standard des ev. Landesverbandes
• leistungsgerechte Vergütung nach persönlicher Qualifika-

tion nach Entgeltgruppe S4 (z. B. Kinderpfleger/-in) bzw. 
S8a (z. B. Erzieher/-in) TVöD

• 2 zusätzliche Regenerationstage pro Jahr
• Attraktive Angebote und Vergünstigungen über Corpo-

rate Benefits

Für nähere Auskünfte steht unsere Kindergartengesamtlei-
terin, Frau Barbov (Tel. 07034/125-235), gerne zur Verfügung.

Haben Sie Lust, mit uns die Kinder der Gemeinde Aidlingen 
in ihrer Entwicklung zu unterstützen?

Dann bewerben Sie sich auf dem Onlineportal auf unserer 
Homepage. https://www.aidlingen.de/rathaus/stellenaus-
schreibungen-der-gemeinde

Die Kinder der Gemeinde Aidlingen suchen ab September 
2024 oder früher eine

Leitung (m/w/d) für die Kernzeitbetreuung 
und Hausaufgabenbetreuung

an der Schallenbergschule Deufringen mit einem Stellenum-
fang von 27 Wochenstunden. Die Stelle ist unbefristet zu be-
setzen.

Das erwarten wir von dir:
• Abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in oder Qualifi-

zierung als pädagogische Fachkraft § 7 KitaG m/w/d
• Betreuung der Schülerinnen und Schüler an Schultagen 

während der Kernzeit
• Unterstützung der Kinder bei Spiel-, Sport- und Projekt-

aktivitäten sowie Hausaufgabenbetreuung
• Wertschätzender Umgang mit Schulkindern
• Eine einwandfreie, sprachliche Ausdrucksfähigkeit in 

Wort und Schrift
• Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen
• Innovatives Denken und kreatives Handeln

Deine Aufgaben:
• Betreuung der Schülerinnen und Schüler an Schultagen 

während der Kernzeit
• Unterstützung der Kinder bei Spiel-, Sport- und Projekt-

aktivitäten sowie Hausaufgabenbetreuung
• Wertschätzender Umgang mit Schulkindern
• Elternkommunikation
• Leitung des Teams, bestehend aus 7 Mitarbeiterinnen
• Kooperation mit der Schulleitung
• Koordination der An- und Abmeldungen
• Organisation der Ferienbetreuung
• Zusammenarbeit mit der Leitung der Kernzeitbetreuung 

der Buchhaldengrundschule

Das erwartet dich bei uns:
• Eine unbefristete Anstellung im öffentlichen Dienst basie-

rend auf einer 39-Stunden-Woche in Vollzeit.
• Ein vielseitiges, verantwortungsvolles und interessantes 

Aufgabengebiet
• Die Möglichkeit, sich aktiv in den Alltag einzubringen und 

Kinder zu begeistern
• Eingruppierung nach dem TVöD VKA bis 9a
• Attraktive Angebote und Vergünstigungen über corporate 

benefits

Für nähere Auskünfte steht unsere Kindergartengesamtlei-
terin, Frau Barbov (Tel. 07034/125-235), gerne zur Verfügung
Hast du Lust, mit uns die Kinder der Gemeinde Aidlingen in 
ihrer Entwicklung zu unterstützen?
Dann bewirb dich auf dem Online-Portal auf unserer Home-
page. https://www.aidlingen.de/rathaus/stellenausschrei-
bungen-der-gemeinde
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Verschenkbörse

– Verschenken statt wegwerfen –
Der Gemeindeverwaltung sind nachfolgende Gegenstände zur 
kostenlosen Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie Interesse haben, 
setzen Sie sich bitte mit der entsprechenden Telefonnummer in 
Verbindung:

93 3 Koffer, verschiedene Größen 0178/8388600

94 1 Garderobenständer 
(zur Befestigung an der Wand) 07034/8513

115 30 Einweckgläser, 1 Liter 07056/96030

130 1 Kugelgrill, Holzkohle, 
mit Deckel, Durchm. ca. 57 cm, 
Höhe ca. 90 cm 0157/77458432

131 1 großer, weißer Schlafzimmer-
schrank, B 3,40 m, H 2,35 m, 
T 0,60 m 07034/7232

132 1 rotes Kinder-/Jugendfahrrad 07034/645317

133 1 Wildledermantel mit Pelzfutter 
Gr. 27 07034/9425351

134 1 Heller Büroschrank mit 2 
Schubladen, 2 Türen und offenen 
Fächern, H 2,18 m, B 0,95 m, 
T 0,40 m 07034/9425351

135 1 Heller Büroschrank mit 1 
Schublade, 1 Tür und offenen 
Fächern, H 2,18 m, B 0,60 m, 
T 0,40 m 07034/9425351

136 1 helles Schubladenelement mit 
drei Schubladen, H 0,58 m, 
B 0,60 m, T 0,40 m 07034/9425351

140 1 Kleiner TV-Bildschirm von LG, 
24-Zoll (ohne Fernbedienung) 07034/ 9425289

141 1 Navigationsgerät TomTom Start 
60; 6-Zoll-Display, gute bis sehr 
gute Bewertungen 07034/9425351

142 2 graue Plastikvorhänge 300x210 
cm mit Befestigungen Wand/
Decke 07034/9425351

143 1 elektrischer Rasenmäher, 
wenig gebraucht 07056/927490

144 1 gut erhaltenes, rotes Kinderbett 
(1,70 m) mit Matratze 07034/5799

145 1 Fernseher, Sony Bravia, Kabel-
anschluss, ca. 102 cm/ 40" 07034/5338

146 1 Einschlaglaken (Baumwolle 
Biber) warm, auch als Betttuch 
verwendbar 07034/7048

147 1 Ikea-Bett Malm, 1,55 x 2,10 m, 
schwarz mit Bettkasten 07034/62094

Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das andernfalls 
auf dem Sperrmüll landen würde, erreichen Sie uns unter 07034 
125-0 oder per E-Mail unter buergeramt@aidlingen.de. Alle Arti-
kel, die bis spätestens Montag, 8.00 Uhr, mitgeteilt werden, er-
scheinen im nächsten Mitteilungsblatt. Die Veröffentlichung ist 
kostenlos.
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand 
verschenkt wurde.
Tiere können in der Verschenkbörse nicht angeboten werden.

Fundsachen

Folgende Gegenstände wurden gefunden und können im Rat-
haus Aidlingen, Bürgeramt, abgeholt werden:
• Kinderohrring

Ortsbücherei

Wir sind im Urlaub!
Ab Montag, 26. August, sind wir zu den gewohnten Öff-
nungszeiten wieder für Sie da. Nutzen Sie unseren Online-
katalog LISSY für Verlängerungen. Wer noch dringend Lese-
nachschub braucht: Die OnlinebibliothekBB hat rund um die 
Uhr für Sie geöffnet!

Kindergärten

Ferieninsel Aidlingen

Erlebniswoche im Rahmen der Ferienbetreuung
Schon traditionell steht bei FERIA e. V. die 2. Ferienwoche unter 
dem Motto „Erlebnisse“. Aufgrund der Verfügbarkeit von Bus-
plätzen bei den Ausflügen mussten wir unser Anmeldeportal 
schon einige Wochen vor den Ferien nach 60 angemeldeten Kin-
dern schließen. Dieses Jahr ging es in und auf den Stuttgarter 
Fernsehturm, in die Wilhelma und einen Barfußpark im Schwarz-
wald. Am letzten Tag waren wir zu Gast beim Tennisclub Aid-
lingen, Frank und Gioele zeigten dabei den Kindern, dass der 
Sport auf dem roten Sand sehr viel Spaß macht.
Erstmalig gab es dieses Jahr eine Zeitreise durch Aidlingen. An-
dreas vom Heimatgeschichtsverein hatte ein Rätsel über Aidlin-
gens Historie vorbereitet, hierbei galt es 9 Stationen zu erkunden 
und sich mit Themen rund um die Aidlinger Heimat zu beschäf-
tigen. Wussten Sie zum Beispiel, dass Aidlinger Bürger ihr Korn 
nur in der Fleckenmühle zum Mahlen abgeben durften? Die 
anderen Mühlen waren für umliegende Gemeinden zuständig. 
Oder wussten Sie, dass das jetzige Rathaus 1866 zur Unterbrin-

Ihr Ordnungsamt informiert - Verkehrsüberwachung in der Gemeinde Aidlingen

Datum Zeit Straße zulässige km/h Fahrzeuge gesamt beanstandet % max. km/h

05.07.2024 13:29 - 20:17 K 1066, K 1001 50 1.835 147 8,0 82

08.07.2024 06:22 - 08:22 K 1066 50 748 14 1,9 67

08.07.2024 09:18 - 12:15 K 1066 30 804 4 0,5 41

10.07.2024 05:15 - 12:22 K 1066 70 2.710 187 6,9 109

17.07.2024 13:21 - 20:31 K 1066 70 1.472 188 12,8 108

25.07.2024 05:47 - 12:15 K 1066 50 2.702 133 4,9 82

30.07.2024 13:17 - 20:15 K 1066 70 1.464 62 4,2 99
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gung einer Arztpaxis und Apotheke gebaut wurde? Oder wissen 
Sie gar, dass es in Aidlingen eine Reeperbahn gibt? Unterstützt 
wurde Andreas von Margret und Hartmut – herzlichen Dank für 
das großartige Angebot.
Natürlich kam aber der Spaß, das Spielen, Toben, Basteln und 
gemeinsame Erleben nicht zu kurz. Betreut wurden die Kinder 
von unserem bewährten Team Dani, Jasmin und Sarah unter-
stützt von den Praktikantinnen Tamina und Lisa
Die nächsten 3 Wochen sind jetzt wirklich Ferien, in der letzten 
Sommerferienwoche steht noch der Tanzworkshop mit Annika 
an.
Info und Anmeldung unter: www.feria-aidlingen.de
Siegmund Zweigart (Schriftführer FERIA e. V.)

 
60 begeisterte „FERIA- Kinder“ bei der Erlebniswoche

 
Unser Betreuerinnenteam: Dani, Jasmin, Lisa und Sarah (Tamina 
fehlt leider auf dem Bild) Fotos: FERIA e.V.

Schulen

Buchhalden-Grundschule Aidlingen

Ausschreibung einer FSJ-Stelle
Die Buchhaldenschule bietet für das Schuljahr 2024/25 (ab 
02.09.2024) einem interessierten jungen Menschen ab 18 Jah-
ren eine FSJ-Stelle. Eine Vergütung für die geleistete Arbeit ist 
gegeben. Die Arbeitszeit verteilt sich auf die fünf Schultage. Die 
Schulferien sind arbeitsfreie Zeiten. Träger sind das Wohlfahrts-
werk Baden-Württemberg und die Gemeinde Aidlingen.
Die Tätigkeit umfasst folgende Aufgaben:
·  Unterstützung im Unterricht (Kleingruppenbetreuung, Stütz- 
und Fördermaßnahmen für einzelne Schülerinnen)

·  Mitarbeit im Rahmen der Ganztagsbetreuung (Kernzeitbetreu-
ung, Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung)

· Mitarbeit im Sekretariat
Selbstverständlich erfolgt in allen Bereichen eine Anleitung bzw. 
Unterstützung durch die Schulleitung, die Lehrerschaft und die 
Leitung der Ganztagsbetreuung. Interessierte können sich mit 
der Schulleitung in Verbindung setzen, um einen persönlichen 
Kennenlerntermin zu vereinbaren (Tel. 07034 /4892) oder eine 
E-Mail schreiben an info@buchhaldenschule.de.

Schallenberg-Grundschule

Trickfilme im Kunstatelier
Zum Ende des Schuljahres haben die Kinder ihre Ergebnisse 
vorgestellt, aus dem Kunstatelier. Mit den iPads und zusätzli-
chen Ständern erstellten sie Trickfilme, von denen die anderen 
Kinder heute einige anschauen durften. Es gab gespielte Ge-
schichten mit Text. Andere Geschichten waren ohne Worte oder 
dann auch mit Musik unterlegt.

Gesundes Frühstück
Am 19. Juli 2024 fand wieder ein gesundes Frühstück an der 
Schallenbergschule statt. Die Kinder haben sich wieder sehr auf 
das gesunde Frühstück gefreut! Die Eltern haben dafür schon 
früh am Morgen begonnen, für jede Klasse einen bunten Tisch 
zu richten, mit Obst, Gemüse, Brot, Butter, Marmelade, Wurst, 
Käse, Milch, Saft und Müsli.
An diesem Tag frühstücken alle Kinder der Schule gemeinsam 
in der Aula.
Die Eltern unterstützten die Kinder auch bei der Ausgabe der 
leckeren Lebensmittel.
Die Elternbeiratsvorsitzenden Frau Kriegseis und Frau Ellenberg 
konnten wieder Herrn Bühler vom Rewe Aidlingen als Sponsor 
gewinnen, der morgens die frischen Lebensmittel direkt an die 
Schule anlieferte. GANZ HERZLICHEN DANK, HERR BÜHLER! 
Frau Sonntag überreichte ihm ein kleines Dankeschön von der 
Schule!
Die Kinder bedankten sich bei allen Helfern und Unterstützern 
mit einem Lied
und mit einem „Vielen Dank!“
Im Anschluss überreichte Frau Sonntag den Elternbeiratsvor-
sitzenden noch ein Geschenk und auch allen helfenden Eltern.

 
 Foto: Schallenbergschule
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